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KUHDNACHUna
Aus Anlaßder am 30. November1910stattfindondenBeisetzungder l-eicheweiland

Seinerk. u. k. ApostolischenMajestätFranz Joseph I. werdenim Einvernehmenmit dem
WienerMagistralezur Aufrechthaltungder OrdnungnachstehendeVerfügungengetroffen:

VonIIUhrvormittagsanwerdenfürdieDauer
derLeirheiifelerlichkeilfürdt'iiallgemeinenWagenver¬
kehrahgKiperrt:

DieAufstellungvonTribünen,vonfliegendenSrhaugerüsten, Untern,Kammetc- ferner
das Besteigenvon Brunnen, Bäumen. Park- und Gartengitlern, Denkmälern, Kandelabern,
Geländern,Glasdächern, Baugerüstenusw. längsderStreckedes Leichenzugesist untersagt.

ImInteressederungehindertenBewegungsfreiheitindenstark frequentiertenStraßen
Italiendie Fußgängersich linksin der Gehrichtungzu bewegen(links gehen, links aus-
weichen, rechts Vorgehen). Besondersauf den Slraßenübergängenist dieseGehordnung
genaueinzuhalten.

Zur VermeidungeineralizugroßenBelastungdes die AspernbrückeersetzendenNot¬
steges bleibtdieser von 11Uhr vormittagsan, wenn es die Verhältnisseerfordern, schon
von einerfrüherenStundean, biszurWiederaufnahmedes normalenVerkehresgesperrt.

Wien, am ‘2.r). November1910. Der k. k. Präsident:
Gorup in. p.
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